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Veröffentlichung: ja 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen 

des gemeinsamen Meldeverfahrens am 19.10.2016 

8. Änderung des gemeinsamen Rundschreibens „Meldeverfahren zur Sozialversiche-

rung“; 

hier: Meldebescheinigung nach § 25 DEÜV für Beschäftigte, die mit Personengruppe (PGR) 

190 gemeldet werden 

________________________________________________________________________ 

Die Inhalte der durch Datenübertragung erstatteten Meldungen sind in Form einer maschinell 

erstellten Bescheinigung durch den Arbeitgeber gegenüber dem Beschäftigten nachzuwei-

sen (§ 25 DEÜV). Ausgenommen hiervon sind nach Ziffer 1.2.10 des gemeinsamen Rund-

schreibens Nachweise bei UV-Jahresmeldungen sowie GKV-Monatsmeldungen.  

Aufgrund der ausschließlichen Relevanz für die Betriebsprüfung wird festgelegt, dass auch 

die Bescheinigungspflicht für Beschäftigte, die ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversi-

cherung versichert sind (PGR 190), entfällt. 

Das gemeinsame Rundschreiben wird unter Ziffer 1.2.10 entsprechend ergänzt. 
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- unbesetzt - 
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